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82 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag der Abgeordneten Amlemarie Reitsamer, Dr. Gottfried Feurstein und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz, das Gewerblliehe SoziaHversichenmgsgesetz, das Bauern
SoziaDversicherungsgesetz und das Pensionsgesetz 1965 geändert werden (126/A) 

Die Abgeordnete Annemarie Reitsamer, Dr. Gottfried Feurstein und Genossen haben diesen 
Initiativantrag am 16. Dezember 1994 im Nationalrat eingebracht und wie folgt erläutert: 

"Zu Art. I bis HI (ASVG, GSVG und BSVG): 

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1995 tritt im Bereich der Sozialversicherung eine neue Hinterblie
benenversorgung in Kraft. Maßgebend für die Höhe der Witwen(Witwer)pension ist in Hinkunft die Re
lation der Pensionsbemessungsgrundlage des verstorbenen und des überlebenden Ehepartners. 

Gleichzeitig wird eine Änderung des Pensionsgesetzes 1965 in Kraft treten, weIche entsprechende 
Regelungen ftir die Witwen(Witwer)versorgungsgenüsse vorsieht. 

Die im Verfassungsausschuß am 14. Dezember 1994 beschlossene Regierungsvorlage zu einer No
velle zum Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (2. BOG-Novelle 1994) beinhaltet auch eine Änderung des 
Pensionsgesetzes 1965 mit dem Ziel, eine möglichst einfache Vollziehung der Bestimmungen über die 
Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. 

Für den Bereich der Sozialversicherung ergibt sich daraus insoweit ein Handlungsbedarf, als die ent
sprechenden Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965 nicht mehr mit den einschlägigen sozialversiche
rungsrechtlichen Bestimmungen konform gingen. 

Der vorliegende Initiativantrag beinhaltet eine vollständige Neufassung der §§ 264 ASVG, 145 
GSVG und 136 BSVG ("Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jänner 1995"). Es wird besonders her
vorgehoben, daß hiebei das Schwergewicht nicht bei inhaltlichen Änderungen liegt, sondern daß es sich 
um eine redaktionelle Überarbeitung der Bestimmungen handelt, die den Zweck der Herstellung des 
Gleichklanges mit den Rechtsvorschriften des öffentlichen Dienstes verfolgt. 

Im einzelnen handelt.es sich um folgende Punkte: 

I. Um die Vergleichbarkeit zwischen dem Hinterbliebenenversorgungsrecht des Pensionsgesetzes 
1965 und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
sowie des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes herzustellen, sollte der im Beamtenrecht verwendete 
Terminus "Berechnungsgrundlage" sinngemäß übernommen werden, um gleichzeitig mit einer klareren 
Definition (Abs. 3 und 4 der §§ 264 ASVG, 145 GSVG, 136 BSVG) Auslegungsschwierigkeiten zu 
vermeiden. Darunter fallt auch die Bestimmung, daß als Berechnungsgrundlage in der gesetzlichen Pen-

. sionsversicherung die Bemessungsgrundlage um 11 vH zu erhöhen ist, weil die Berechnungsgrundlage 
für die Beamten sich auf den letzten Aktivbezug stützt, während in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
die Bemessungsgrundlage herangezogen wird. Diese beträgt im Durchschnitt 90 vH des letzten Aktivbe
zuges. 
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2. Im Gegensatz zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, zum Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz und zum Bauem-Sozialversicherungsgesetz sieht das Pensionsgesetz 1965 bei gleichzeitigem 
Bezug mehrerer Leistungen (Pensions anspruch + Pensionsanspruch oder Ruhegenuß) eine Summierung 
der Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung des Prozentsatzes der Witwen(Witwer)pension vor. 

In gleicher Weise soll im Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes und des Bauem-Sozialversicherungsgesetzes verfahren werden (Addition der 
Berechnungsgrundlage, und zwar ohne Abschneiden mit der Höchstbemessungsgrundlage - Abs. 3 der 
§§ 264 ASVG, 145 GSVG, 136 BSVG). 

3. Ziel der vorliegenden Änderungen ist - wie bereits einleitend ausgeführt - die weitgehende Har
monisierung der der Hinterbliebenenversorgung zugrundeliegenden Berechnungsgrundlagen im Sozial
versicherungsbereich und im öffentlichen Dienst. Aus diesem Grund wird auf die bisher nur im Sozial
versicherungsbereich und nur in Ausnahmefällen vorgesehene Berücksichtigung ausländischer Erwerbs
einkünfte verzichtet. Erst nach der bereits in Vorbereitung stehenden Einbeziehung der bisher nicht erfaß
ten Personengruppen (insbesondere Beamte) in die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, 
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, ABI. Nr. L 149/2, kann sinnvollerweise - und zwar 
wieder im Gleichschritt mit dem Pensionsgesetz 1965 - eine EU-konforme Berücksichtigung ausländi
scher Bemessungsgrundlagen in allen Pensionssystemen erfolgen. 

4. Im Sozialversicherungsbereich sollen die dem Pensionsbezug gemäß § 15 Abs. 2 des Pensionsge
setzes 1965 gleichzuhaltenden Leistungen zur Gänze angepaßt werden (Abs. 5 der §§ 264 ASVG, 145 
GSVG, 136 BSVG). 

5. Es ist vorgesehen, auch den Einkommensbegriff im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, im 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, im Bauern-Sozialversicherungsgesetz und im Pensionsgesetz 
1965 einheitlich zu gestalten. 

6. Als Rechtsgrundlage für den Datenaustausch zwischen Bund und Ländern und der Sozialversiche
rung sollen die neuen §§ 459c ASVG, 229c GSVG und 217b BSVG geschaffen werden. 

7. Die §§ 267 ASVG, 148 GSVG und 139 BSVG sollen ersatzlos aufgehoben werden. Nach den 
Angaben der Sozialversichenmgsträger sind diese Bestimmungen praktisch bedeutungslos geworden, 
überdies würde ihre Anwendung zu Schwierigkeiten bei der Vollziehung des neuen Hinterbliebenenver
sorgungsrechtes führen. 

Zu Art. IV (PG 1965): 

1. Die Berechnungsgrundlage aus der gesetzlichen Pensionsversicherung wird nunmehr im § 264 
Abs.3 und 4 ASVG, im § 145 Abs. 3 und 4 GSVG und im § 136 Abs. 3 und 4 BSVG geregelt. An die 
Stelle der bisherigen Z 1 und 2 des § 15 Abs. 1, in denen ohne nähere Konkretisierung auf die 
"maßgebende Bemessungsgrundlage" verwiesen wurde, soll nunmehr eine Verweisung auf die entspre
chenden Regelungen des Pensionsversicherungsrechts treten. 

Durch die Einfügung des Abs. I a sollen analog zur entsprechenden Regelung beim überlebenden 
Ehegatten auch die Berechnungsgrundlagen des verstorbenen Beamten konkretisiert werden. Diese Rege
lung ist insbesondere fur den Fall einer mehrfachen Anwartschaft oder eines mehrfachen Anspruchs auf 
Pensionsversorgung - zB bei Beamten, die neben ihrer Tätigkeit im Bundesdienst eine pensionsversiche
rungspflichtige Nebenbeschäftigung ausüben - erforderlich, da erst damit eine Summierung der Berech
nungsgrundlagen nach § I5a Abs. 4 PG 1965 ermöglicht wird. 

2. Im § 15 Abs. 2 erfolgt eine Zitierungsanpassung .. 

3. Die bisherige Formulierung des § 15a Abs. 5 war insofern irreführend, als in den von dieser Be
stimmung erfaßten Fällen nicht nur die gekürzte Versorgungsleistung, sondern auch die Pension aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung zur Auszahlung gelangt. Die Neuformulierung dient der KlarsteIlung des 
Anwendungsbereiches dieser Bestimmung. 

4. Neben Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sollen auch Leistungen nach den Bestim
mungen über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung als eigenes Einkommen im § 15b 
Abs. 3 Z 3 lit. a berücksichtigt werden. 

5. Im § 15b Abs. 5 soll aus systematischen Gründen auch bei der Ermittlung des Einkommens aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit das "Werbekostenpauschale" nach § 16 Abs. 3 EStG 1988 berücksich-
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tigt werden, wie dies auch bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 26 
Abs. 3 PG 1965 der Fall ist. 

6. Im § 15b erscheinen die bisherigen Abs. 8 und 9 im Hinblick auf die bewährten Bestimmungen 
über den Fälligkeitstag (§ 33 Abs. I PG 1965) als überflüssig und können daher entfallen. 

Die Erhöhung des Versorgungsbezuges erfolgt durch eine Erhöhung des zugrundeliegenden Pro
zentsatzes (§ 15b Abs. 1: " ... sind ... die ... Bestandteile des Versorgungsbezuges gleichmäßig soweit 
zu erhöhen, ... "), ein eigener Erhöhungsbetrag wäre allenfalls in einer Vergleichberechnung zu ermitteln. 
Da keine Notwendigkeit dafür besteht, kann § 15b Abs. 10 ersatzlos entfallen. 

7. Zu § 15c Abs. I: Sofern das geänderte Einkommen der Pensionsbehörde bereits in Befolgung der 
Meldepflicht nach § 38 Abs. I PG 1965 bekanntgegeben worden ist, kann die nochmalige Verhaltung zur 
Meldung des Einkommens entfallen. 

8. Die Verpflichtung der Pensionsbehörde, Bezieher eines erhöhten Versorgungsbezuges einmal 
jährlich zu einer Meldung ihres Einkommens zur verhalten, geht über die Meldepflicht nach § 38 Abs. 1 
PG 1965 hinaus: Diese soll Übergenüsse hintanhalten, jene eine zeitgerechte Neuberechnung des erhöh
ten Versorgungsbezuges ermöglichen. Durch die Neuformulierung des § 15c Abs. 3 soll klargestellt wer
den, daß eine Nachzahlung auch dann stattfindet, wenn eine Meldepflicht nach § 38 Abs. I PG 1965 
nicht besteht, wie dies zB im Falle der Minderung des eigenen Einkommens, die zu einer Erhöhung des 
Versorgungsbezuges führen kann, der Fall ist." 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat den gegenständlichen Antrag (126/A) in seiner Sitzung 
am 20. Jänner 1995 in Verhandlung genommen. Berichterstatterin im Ausschuß war die Abgeordnete 
Edeltraud Gatterer. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Karl Öllinger, 
Dr. Gottfried Feurstein sowie Dr. Volker Kier. 

Von den Abgeordneten Annemarie Reitsamer und Dr. Gottfried Feurstein wurde ein Abände
rungsantrag betreffend Art. IV Z 9 bzw. Zusatzantrag betreffend die Einfügung der Z 2a und2b in Art. IV 
eingebracht. Als Erläuterung wurde angeführt, daß es sich dabei um eine Zitierungsanpassung an die 
Änderung des § 15 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965 durch Art. IV Z I des vorliegenden Initiativantra
ges handelt. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche Initiativantrag unter Berücksichtigung des ober
wähnten Abänderungsantrages einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der ". 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung ,. 
erteilen. 

Wien, 1995 0 I 20 

Edeltraud Gatterer 

Berichterstatter 

Annemarie Reitsamer 

Obfrau 
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1. 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Pensionsgesetz 

1965 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversichenmgsgesetz, BGBI. Nr. 18911955, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBI. Nr. 680/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 264 lautet samt Überschrift: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Invaliditätspension hatte, die 
Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. das 55. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, die Alter
spension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension; 

4. Anspruch auf Invaliditätspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten . der Pflichtversi
cherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzerworben hatte, diese Invaliditätspension; hiebei ist das Aus
maß des in der Invaliditätspension berücksichtigten Steigerungsbetrages (§ 261) um den auf die 
weiteren Beitragszeiten entfallenden .Steigerungsbetrag und das Ausmaß des in der Invalidi
tätspension berücksichtigten besonderen Steigerungsbetrages (§ 248) unter Berücksichtigung 
weiterer Höherversicherungsbeiträge zu erhöhen. Ein in der Invaliditätspension allenfalls enthal
tener Zurechnungszuschlag (§ 261a Abs. I und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren Bei
tragszeiten entsprechend zu vermindern. Der Steigerungsbetrag der Pension darf 80 vH der höch
sten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1,239 Abs. I, 241) nicht 
übersteigen; 

5. Anspruch auf Alterspension (§ 253), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 253a), vor
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 253b), Gleitpension (§ 253c) oder vorzei
tige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfahigkeit (§ 253d) und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialver
sicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die unter Anwen
dung des § 261 b zu ermittelnde Pension. 

In den Fällen der Z 1, 3 und 4 ist ein zur Invaliditätspension gebührender Zurechnungszuschlag ohne 
Anwendung des § 261a Abs. 3 zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension haben Kin
derzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248) außer Ansatz zu bleiben. Zu der so bemes
senen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 248) zuzuschlagen. 
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(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Berechnungsgrundlage der Witwe (des Wit
wers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 vervielfacht und 
auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 
um die vorhin ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß 
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgnmdlage im Sinne des § 238, erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 108h Abs. 4 und 261 b 
sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heran
zuziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 
in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem 
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung 
gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß er 
(sie) im Zeitpunkt des Todes 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten Stich
tag (§ 223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 238, erhöht um l1 vH, 
aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 108h Abs. 4 und 261b 
sind anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heran
zuziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensions
versicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche aufPensionsversorgung 

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, 
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver

gleichbar sind, 
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI.Nr. 302/1984, 
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. 

Nr.296/1985, 
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vor-

schriften, 
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBL Nr. 85/1953, 
7. auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBL Nr. 159/1958, 
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333, 
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBI. Nr. 313, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer von 
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von 

einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und 
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 
12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft 

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als Berech
nungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z I gilt die Berechnungsgrundlage gemäß 
§ 15 Abs. 3,4,5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den unbefriste
ten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach 
anderen Regelungen heranzuziehen. 

Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundlage nicht ermittelt werden, so ist § 15a Abs. 6 des Pen
sionsgesetzes 1965 anzuwenden. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), nicht den Betrag von 
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16000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension so
weit zU erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine mit 
dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungs
betrag (§ 248), den Betrag von 16000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. 
An die Stelle des Betrages von 16000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1996, 
der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108t) vervielfachte 
Betrag. Als eigenes Einkommen gelten: 

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
2. die Bezüge im Sinne des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren, 
3. wiederkehrendeGeldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag zur 
Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen 
über die ArbeitsmarktfOrderung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall-
fürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften, 
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensions
antrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungenflir die erhö
hung erflillt sind. Werden die Voraussetzungen flir eine (weitere) Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt 
erflillt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt flir die Festsetzung eines geringeren Ausma
ßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Anpassung von 
Pensionen gemäß § 108h vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensionen gemäß § 108h ist die 
Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 li1. abis c darf den gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles flir 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 Abs. 4) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nachdem (der) Versicherten 
gemäß § 215 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Be
tracht, wenn seit dein Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr ver
gangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem 
(ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der (dem) An
spruchs berechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß § 21.5 Abs. 3 gebührende Witwen(Witwer)rente, 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der 
Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahrvergangen ist. 

(10) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes enthält, 
2. die Ehe mindestens flinfzehn Jahre gedauert und 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 

40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfallt, wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des ScheidUngsurteiles 

erwerbsunfahig ist oder 
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension flir ein Kind im Sinne des §.252 

Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von 
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen die
sen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betrachtkommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 252 Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis der 
ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

I 
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2. § 267 wird aufgehoben. 

3. Nach § 459b wirdfolgender § 459c samt Überschrift eingefügt: 

"Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension 

§ 459c. Die zur Durchführung der im § 264 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen Stel
len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger im 
Sinne des § 321." 

4. § 551 Abs. 1 Z 5 und Abs. 15 wird aufgehoben. 

5. Nach § 557 wirdfolgender § 558 angefügt: 

,,§ 558. (1) Die §§ 264 und 459c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/l99. sowie die 
Aufhebung der §§ 267 und 551 Abs. 1 Z 5 und Abs. 15 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(2) § 264 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/l99. ist anzuwenden: 
1. auf alle Versicherungsfalle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt. 

In den Fällen des § 264 Abs. 1 Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstorbe
nen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 264 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß'der Hundertsatz von 60 durch den im § 264 Abs. 1 erster Satz in der 
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird; 

2. auf die gemäß § 258 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art I Z 14 
der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 282/1981, gebührenden 
Witwerpensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit 
Ausnahme der im Art. n Abs. 9 der 36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz be
zeichneten Pensionen." 

Artikel n 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBL Nr. 68011 994, wird wie folgt geändert: 

1. § 145 lautet samt Überschrift: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 145. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

I. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 
hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. das 55. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfahigkeits(Alters)pension hatte, 
die Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. Anspruch auf Erwebsunfahigkeits(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Beitrags
zeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension; 

4. Anspruch auf Erwerbsunfahigkeitspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Sozia1versicherungsgesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfähigkeitspension; hiebei 
ist das Ausmaß des in der Erwerbsunfahigkeitspension berücksichtigten Steigerungs betrages (§ 
139) um den auf die weiteren Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbetrag und das Ausmaß des 
in der Erwerbsunfahigkeitspension berücksichtigten besonderen Steigerungs betrages (§ 141) un
ter Berücksichtigung weiterer Höherversicherungsbeiträge zu erhöhen. Ein in der Erwerbsunfa
higkeitspension allenfalls enthaltener Zurechnungszuschlag (§ 140 Abs. 1 und 2) ist unter Be
rücksichtigung der weiteren Beitragszeiten entsprechend zu vermindern. Der Steigerungsbetrag 
der Pension darf 80 vH der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage (§§ 122 
Abs. 1, 123 Abs. 1, 126) nicht übersteigen; 

5. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 131 a), vor
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 131), Gleitpension (§ 131b) oder vorzeiti
ge Alterspension wegen dauernder Erwerbsunfahigkeit (§ 131 c) und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Ptlichtversicheerung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialver-
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sicherungsgesetz oder dem Bauem-Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die unter Anwen
dung des § 143 zu ennittelnde Pension. 

In den Fällen der Z 1,3 und 4 ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender Zurechnungszu
schlag ohne Anwendung des § 140 Abs. 3 zu ennitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141) außer Ansatz zu bleiben. Zu der 
so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 141) zuzu
schlagen. 

(2) Zur Ennittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Bere~hnungsgrundlage der Witwe (des Wit
wers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 vervielfacht und 
auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Venninderung der Zahl 76 
um die vorhin ennittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt rur den Fall, daß 
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten 
Stichtag (§ 113 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 122, erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 50 Abs. 4 und 143 sind 
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heranzu
ziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgnmdlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 
in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem 
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung 
gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt für den Fall, daß er 
(sie) im Zeitpunkt des Todes 

I. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten Stich
tag (§ 113 Abs. 2) zu ennittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 122, erhöht um 11 vH, 
aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die ftir diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 50 Abs. 4 und 143 sind 
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heranzu
ziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensions
versicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche auf Pensionsversorgung 

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, 
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver

gleichbar sind, 
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGB\. Nr. 302/l984, 
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGB\. 

Nr. 296/1985, 
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/l972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vor-

schriften, 
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGB\. Nr. 8511953, 
7. auf Gnmd des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGB\. Nr. 333, 
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBI. Nr. 313, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer von 
a) öffentlich~recht1ichen Körperschaften, Fonds, Stifungen, Anstalten und Betrieben, die von 

einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und 
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pensi
onsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft 
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sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als Berech
nungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z 1 gilt die Berechnungsgrundlage gemäß 
§ 15 Abs. 3, 4,5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den unbefriste
ten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach 
anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine 'vergleichbare Berechnungsgrundlage nicht ermittelt wer
den, so ist § 15a Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 
16000 S, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der .witwen(Witwer)pension so
weit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine mit 
dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungs
betrag (§ 141), den Betrag von 16 000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 16 000 S. 
An die Stelle des Betrages von 16000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1996, 
der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag. Als 
eigenes Einkommen gelten: 

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
2. die Bezüge im Sinne des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren, 
3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag zur 
Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen 
über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall-
fürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften, 
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungs systeme. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensions
antrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Erhö
hung erflillt sind. Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt 
erflillt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung eines geringeren Ausma
ßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Anpassung von 
Pensionen gemäß § 50 vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensionen gemäß § 50 ist die Erhö
hung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 Abs. 4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 
gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, 
nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des Un
terhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) 
bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem 
(ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der (dem) An
spruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen 
ist. 

(l0) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
I. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält, 
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 

40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 

erwerbsunfähig ist oder 
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b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im Sinne des § 128 
Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfallt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von 
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen die
sen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 128 Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis der 
ständigen Hausgemeinschaft entfallt bei nachgeborenen Kindern." 

2. § 148 wird aufgehoben. 

3. Nach § 229b wirdfolgender § 229c samt Überschrift eingefügt: 

"Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension 

§ 229c. Die zur Durchführung der im § 145 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen Stel
len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger im 
Sinne des § 183." 

4. § 259 Abs. 1 Z 7 und Abs. 14 wird aufgehoben. 

5. Nach § 261 wirdfolgender § 262 angefügt: 

,,§ 262. (1) die §§ 145, 229c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx!199. sowie die Auf
hebung der §§ 148 und 259 Abs. 1 Z 7 und Abs. 14 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(2) § 145 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/199. ist anzuwenden: 
1. auf alle Versicherungsfalle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt. 

In den Fällen des § 145 Abs. 1 Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstorbe
nen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 145 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß der Hundertsatz von 60 durch den im § 145 Abs. 1 erster Satz in der 
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird; 

2. auf die gemäß § 136 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 6 
der 4. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 283/1981, gebührenden 
Witwerpensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem. 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit 
Ausnahme der im Art. 11 Abs. 5 der 4. Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz be
zeichneten Pensionen." 

ArtikelIII 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 55911978, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGBI. Nr. 450/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 136 lautet samt Überschrift: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 136. (I) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pension ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfahigkeitspension 
hatte, die Pension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. das 55. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf Erwerbsunfahigkeits(Alters)pension hatte, 
die Alterspension, auf die er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

3. Anspruch auf Erwerbsunfahigkeits(Alters)pension hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung erworben zu haben, diese Pension; 

4. Anspruch auf Erwerbsunfahigkeitspension und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfahigkeitspension; 
hiebei ist das Ausmaß des in der Erwerbsunfahigkeitspension berücksichtigten Steigerungsbetra
ges (§ 130) um den auf die weiteren Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbetrag und das Aus
maß des in der Erwerbsunfahigkeitspension berücksichtigten besonderen Steigerungsbetrages (§ 
132) unter Berücksichtigung weiterer Höherversicherungsbeiträge zu erhöhen. 
Ein in der Erwerbsunfahigkeitspension allenfalls enthaltener Zurechnungszuschlag (§ ·131 Abs. 1 
und 2) ist unter Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten entsprechend zu vermindern. Der 
Steigerungsbetrag der Pension darf 80 vH der höchsten zur Anwendung kommenden Bemes
sungsgrundlage (§§ 113 Abs. 1, 114 Abs. I, 117) nicht übersteigen; 
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5. Anspruch auf Alterspension (§ 121), vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 122a), vor
zeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§ 122), Gleitpension (§ 122b) oder vorzeiti
ge Alterspension wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 122c) und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetz oder dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz erworben hatte, die unter An
wendung des § 134 zu ermittelnde Pension. 

In den Fällen der Z 1, 3 und 4 ist ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender Zurechnungszu
schlag ohne Anwendung des § 131 Abs. 3 zu ermitteln. Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse sowie ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132) außer Ansatz zu bleiben. Zu der 
so bemessenen Witwen(Witwer)pension sind 60 vH des besonderen Steigerungsbetrages (§ 132) zuzu
schlagen. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst die Berechnungsgrundlage der Witwe (des Wit
wers) durch die Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen geteilt, mit der Zahl 24 vervielfacht und 
auf drei Dezimalstellen gerundet. Der Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminderung der Zahl 76 
um die vorhin ermittelte Zahl. Er beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt ftir den Fall, daß 
die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch den Tod ausgelösten 
Stichtag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des§ 113, erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 46 Abs. 4 und 134 sind 
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heranzu
ziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch solche gemäß Abs. 5 
in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, daß die Berechnungsgrundlage nach diesem 
Bundesgesetz bereits Teil einer Berechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung 
gemäß Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundlage nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 gilt ftir den Fall, daß er 
(sie) im Zeitpunkt des Todes 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den Tod ausgelösten Stich
tag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungsgrundlage im Sinne des § 113, erhöht um 11 vH, 
aufgerundet auf volle Schilling; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension maßgebliche Bemes
sungsgrundlage, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf volle Schilling. Die §§ 46 Abs. 4 und 134 sind 
anzuwenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste heranzu
ziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer Pension aus der Pensions
versichenmg im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwartschaften oder Ansprüche auf Pensionsversorgung 

l. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, 
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten ver

gleichbar sind, 
3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 30211984, 
4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. 

Nr. 29611985, 
5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBL Nr. 27311972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vor-

schriften, 
6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGB\. Nr. 8511953, 
7. auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 15911958, 
8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGB\. Nr. 333, 
9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGB\. Nr. 313, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehemalige Dienstnehmer von 
a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von 

einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und 
b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 
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11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pensi
onsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft 
sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses gleichzuhalten. Als Berech
nungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge gemäß Z 1 gilt die Berechnungsgrundlage gemäß 
§ 15 Abs. 3,4,5 oder 6 des Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den unbefriste
ten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach 
anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundlage nicht ermittelt wer
den, so ist § ISa Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 
16000 S, so ist; solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension so
weit zu erhöhen, daß die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine mit 
dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungs
betrag (§ 132), den Betrag von 16000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 16000 S. 
An die Stelle des Betrages von 16 000 S tritt ab I. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1996, 
der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag. Als 
eigens Einkommen gelten: 

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
2. die Bezüge im Sinne des Bezügegesetzes und sonstige Funktionsgebühren, 

.3. wiederkehrende Geldleistungen 
a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag zur 

Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen 
über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall-
fürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vorschriften, 
5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 
6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensions
antrages festzustellen. Sie gebührt ab dem Beginn des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Erhö
hung errullt sind. Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt 
erfüllt, so gebührt diese auf besonderen Antrag. Die Erhöhung gebührt bis zum Ablauf des Monats, in 
dem die Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt rur die Festsetzung eines geringeren Ausma
ßes der Erhöhung. Die Erhöhung gebührt längstens bis zum Ablauf des Monats, der einer Anpassung von 
Pensionen gemäß § 46 vorangeht. Aus Anlaß jeder Anpassung von Pensionen gemäß § 46 ist die Erhö
hung der Witwen(Witwer)pension gemäß Abs. 6 neu festzustellen. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127 Abs. 4 Iit. abis c darf den gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des Pensionsanfalles für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor (§ 45) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 
gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, 
nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des Un
terhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches) 
bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 127 Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor seinem 
(ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der (dem) An
spruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes gebührende Witwen(Witwer)rente, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des Unterhaltes bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen 
ist. 

(10) Die Abs. 8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes enthält, 
2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert und 
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3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat. Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 

erwerbsunfähig ist oder 
b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine Waisenpension für ein Kind im Sinne des§ 119 

Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt oder von 
den Ehegatten gemeinsam an Kindes Statt angenommen worden ist und das Kind in allen die
sen Fällen im Zeitpunkt des Todes des in Betracht kommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 119 Abs. 1 letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis der 
ständigen Hausgemeinschaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

2. § 139 wird aufgehoben. 

3. Nach § 217a wirdfolgender § 217b samt Überschrift eingefügt. 

"Mitwirkung für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension 

§ 217b. Die zur Durchführung der im § 136 Abs. 5 genannten Rechtsvorschriften zuständigen SteI
len gelten für Zwecke der Ermittlung der Höhe der Witwen(Witwer)pension als Versicherungsträger im 
Sinne des § 171." 

4. § 247 Abs. 1 Z 7 und Abs. 14 wird aufgehoben. 

5. Nach § 250 wirdfolgender § 251 angefügt: 

,,§ 251. (J) Die §§ 136 und 217b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx!I99. sowie die 
Aufhebung der §§ 139 und 247 Abs. 1 Z 7 und Abs. 14 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(2) § 136 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxxl199. ist anzuwenden: 
1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1994 liegt. 

In den Fällen des § 136 Abs. 1 Z 4 und 5 ist, sofern der Stichtag der Pension des (der) Verstorbe
nen vor dem 1. Juli 1993 liegt, § 136 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß der Hundertsatz von 60 durch den im § 136 Abs. 1 erster Satz in der 
ab 1. Jänner 1995 geltenden Fassung genannten Hundertsatz ersetzt wird; 

2. auf die gemäß § 127 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 9 der 
4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 28411981, gebührenden Witwer
pensionen, in denen der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnahme 
der im Art. II Abs. 10 der 4. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz bezeichneten Pen
sionen." 

Artikel IV 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 
xxxii 99., wird wie folgt geändert. 

1. An die Stelle des § 15 Abs. 1 treten folgende Bestimmungen: 

,,§ 15. (1) Als Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehegatten, die der Ermittlung des Witwen
und Witwerversorgungsgenusses zugrunde zu legen ist, gilt 

1. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte in der gesetzlichen Pensionsversicherung versichert ist 
oder war, die Berechnungsgrundlage gemäß § 264 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes (ASVG), BGBL Nr. 189/1955, § 145 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsge
setzes (GSVG), BGBI. Nr. 560/1978, oder § 136 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
(BSVG), BGBI. Nr. 559/1978, 

2. für den Fall, daß der überlebende Ehegatte am Sterbetag des Beamten selbst in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht und für sich eine Anwartschaft oder einen Anspruch 
auf Pensionsversorgung erworben hat, die in den Abs. 3 oder 4 angeführte Bereclmungsgrundla
ge. 

(Ja) Als Berechnungsgrundlagedes Verstorbenen, die der Ermittlung des Witwen- und Witwerver
sorgungsgenusses zugrunde zu legen ist, gilt 

1. für den Fall, daß der Verstorbene in der gesetzlichen Pensionsversicherung versichert war, die 
Berechnungsgrundlage gemäß § 264 Abs. 4 ASVG, § 145 Abs. 4 GSVG oder § 136 Abs. 4 
BSVG, 
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2. für den Fall, daß der Verstorbene an seinem Sterbetag selbst in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund gestanden ist und für sich eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf 
Pensionsversorgung erworben hatte, die in den Abs. 5 oder 6 angeführte Berechnungsgrundlage." 

2. Im § 15 Abs. 2 wird das Zitat ,,Abs. I Z 3" durch das Zitat ,,Abs. I Z 2 oder Abs. 1 a Z 2" und in 
der Z 10 das Zitat ,,§ 5 Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBL 
Nr. 189/1955" durch das Zitat,,§ 5 Abs. 1 Z 3 ASVG" ersetzt. 

2a. Im § 15 Abs. 3 wird das Zitat ,,Abs. 1 Z 3" durch das Zitat "Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

2b. Im § 15 Abs. 4 wird das Zitat ,,Abs. 1 Z 3" durch das Zitat "Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

3. § 15a Abs. 5 lautet: 

,,(5) Abweichend von Abs. 4 ist in den Fällen, in denen zusätzlich zur Pension aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung eine um diese Pension gekürzte Versorgungs leistung zur Auszahlung gelangt, nur die 
höhere Berechnungsgrundlage für die Ermittlung nach Abs. 2 heranzuziehen." 

4. § 15b Abs. 3 Z 3 fit. a lautet: 
"a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere Steigerungsbetrag zur 

Höherversicherung) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen 
über die Arbeitsmarktförderung und die Sonderunterstützung, oder" 

5. Dem § 15b Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 26 Abs. 3 ist anzuwenden." 

6. Im § 15b entfallen die Abs. 8, 9 und 10. 

7. Am Ende des § 15c Abs. 1 wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halbsatz 
angefügt: 

"sofern dieses der Pensionsbehörde rur das laufende Jahr noch nicht bekanntgegeben worden ist" 

8. § 15c Abs. 3 lautet: 

,,(3) Dieser Teil des Versorgungsbezuges ist unter Bedachtnahme auf § 40 nachzuzahlen, wenn der 
Anspruchsberechtigte die Meldung erstattet oder die Pensionsbehörde auf andere Weise von der maßge~ 
benden Sachlage Kenntnis erhalten hat." 

9. Dem § 58 wird folgender Abs. 13 angefügt: 

,,(13) § 15 Abs. 1 bis 4, § 15a Abs. 5, § 15b Abs. 3 Z 3 lit. a, § 15b Abs. 5, § 15c Abs. 1 und 3 sowie 
die Aufhebung des § 15b Abs. 8, 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. XXX/1995 
treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 
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